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Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz

Geschäftsstelle

Die Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe stellt mit Bedauern
fest, dass weiter Möglichkeiten zur Zwischenlagerung von Castor-Behältern
mit Abfällen aus der Wiederaufarbeitung fehlen, die Deutschland in den
nächsten Jahren aus Frankreich und Großbritannien zurücknehmen muss.

Die Kommission appelliert an die Bundesregierung und die Bundesländer,
zügig eine Lösung für die Aufbewahrung dieser Behälter in Deutschland zu
finden. Die Lösung muss der Verständigung folgen, die die Bundeskanzlerin
und die Regierungschefs der Länder im Juni 2013 im Zuge des Konsenses
zum Standortauswahlgesetz erreicht haben. Danach sind drei Standorte für
die Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle aus der Wiederaufbereitung
in drei verschiedenen Bundesländern zu bestimmen, wobei Gorleben in
Niedersachsen als dafür möglicher Zwischenlager-Standort von vornherein
ausgenommen ist.
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